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Hauptsatzung 

des Flecken Adelebsen 

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat des Flecken 
Adelebsen in seiner Sitzung am 28.04.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen: 

§ 1 
Name (Bezeichnung, Rechtsstellung) 

(1) Der Flecken führt den Namen Adelebsen. 

(2) Als Teile des Flecken Adelebsen bestehen folgende Ortschaften: 

    a) Adelebsen 
    b) Barterode 
    c) Eberhausen 
    d) Erbsen 
    e) Güntersen 
    f) Lödingsen 
    g) Wibbecke. 

§ 2 
Wappen, Farben, Siegel 

(1) Das Wappen der Gemeinde wird wie folgt beschrieben: 

 Auf einem sechsfach von Blau und Silber gewürfelten Schild ein golden umborteter Herz-
schild, der in Blau den silbernen Adelebser Burgturm über silberner Zinnenmauer zeigt. 

(2) Die Farben der Gemeinde Adelebsen sind “Blau-Weiß“. 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde und die Umschrift “Flecken Adelebsen, 
Landkreis Göttingen“. 

(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde ist nur mit Ge-
nehmigung des Verwaltungsausschusses zulässig. 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

a) die Festlegung privater Entgelte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 8 NKomVG, deren jährliches Aufkom-
men den Betrag von 10.000 € voraussichtlich übersteigt, 

b) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
10.000 € übersteigt, 

c) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
10.000 € übersteigt, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, 

d) Entscheidungen i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 18 NKomVG, deren Vermögenswert hinsichtlich des 
betroffenen Stiftungsvermögens die Höhe von 10.000 € übersteigt, 

e) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € 
übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen wer-
den. 

§ 4 
Ortsräte 

(1) In den Ortschaften  a) Adelebsen 
      b) Barterode 
      c) Eberhausen 
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      d) Erbsen 
      e) Güntersen 
      f) Lödingsen 
      g) Wibbecke 
 werden Ortsräte gewählt. 

(2) Die Ortsräte bestehen in der Ortschaft 

   Adelebsen  aus 9 Mitgliedern, 
   Barterode  aus 7 Mitgliedern, 
   Eberhausen  aus 5 Mitgliedern, 
   Erbsen   aus 5 Mitgliedern, 
   Güntersen  aus 7 Mitgliedern, 
   Lödingsen  aus 7 Mitgliedern, 
   Wibbecke   aus 5 Mitgliedern. 

(3) Für den Fall, dass die Wahl von Ortsräten wegen fehlender Kandidatinnen/Kandidaten schei-
tert, wird gem. § 96 NKomVG je ein/e Ortsvorsteher/in und ein/e Stellvertreter/in durch den 
Gemeinderat bestellt. 

(4) Ratsmitglieder, die in der Ortschaft wohnen, gehören dem Ortsrat mit beratender Stimme an. 
Bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß § 65 Abs. 1 NKomVG sind sie nicht zu 
berücksichtigen. 

(5) In dringenden Fällen, die die Entscheidungs- und Mitwirkungsrechte der Ortsräte betreffen 
und in denen die vorherige Entscheidung des Ortsrates nicht eingeholt werden kann, ordnet 
die/ der Bürgermeister/in im Einvernehmen mit der/ dem Ortsbürgermeister/in die notwendi-
gen Maßnahmen an. Die/ Der Ortsbürgermeister/in hat den Ortsrat hiervon unverzüglich zu 
unterrichten. 

(6) Den Ortsräten werden Haushaltsmittel für die Heimatpflege (28101/43182-43188), Kinder-
spielplätze (36602/42122-43188), Straßen, Wege, und Brücken (54101/42122-42128), Stra-
ßenbeleuchtung (54501/42412-42418), Museum Adelebsen (25201-42111), Sportteil 
Barterode (42404-42112), DGH Eberhausen (57302-42113), Sporthalle Güntersen (42402-
42115) und DGH Wibbecke (57301-42117) in dem durch die Haushaltssatzung festgelegten 
Umfang als Budget zugewiesen. 

(7) Die Ortsbürgermeister/innen erfüllen, sofern sie die Erfüllung nicht ablehnen, die folgenden 
Hilfsfunktionen für die Gemeindeverwaltung und werden in das Ehrenbeamtenverhältnis be-
rufen: 

a) Überwachung der Sportplätze und deren Benutzung, 
b) Meldung von Jubiläen und sonstigen feierlichen Anlässen, 
c) Annahme von Fundsachen, 
d) Meldung von erkennbarer und eingetretener Obdachlosigkeit, Störungen der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung (Schäden, Feuer, Katastrophen und sonstigen Ereignissen), wi-
derrechtlich auf öffentlichem Gelände abgestellte Autowracks, möglichst mit Namen und 
Anschrift des letzten Halters, 

e) Überwachung der amtlichen Verkehrszeichen sowie Meldung von Beschädigungen oder 
widerrechtlichen Entfernungen (insbesondere vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen), 

f) Zuteilung von Grabstellen entsprechend dem Belegungsplan (soweit Friedhof bisher Ei-
gentum der Gemeinde), 

g) Meldung von Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Wasserläufen und 
Gräben in der Ortschaft, 

h) Überwachung von Arbeiten in der Ortschaft nach Unterrichtung durch die Gemeinde, 
i) Kontrolle der gemeindeeigenen Grundstücke, Spielplätze und Friedhöfe (hier insbeson-

dere die Standsicherheit von Grabsteinen), sowie Meldung von Schäden und erforderli-
chen Reparaturen, 

j) Mitwirkung bei Vermietung und Verpachtung, sowie Obstverkauf von öffentlichen Straßen 
und Wegen, 
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k) Meldung von Störungen in der Wasserversorgung der Straßenbeleuchtung und Beschä-
digung dazugehöriger Anlagen. 

(8) Sofern die/ der Ortsbürgermeister/in die Übernahme von Hilfsfunktionen ablehnt, ist sie/ er 
nicht in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen. 

§ 5 
Verwaltungsausschuss 

Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als Zuhörer/in 
teilzunehmen; § 41 NKomVG gilt entsprechend. 
 
 

§ 6 
Vertretung der/s Bürgermeister/s/in 

(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten drei ehrenamtliche Vertreter/in-
nen der/ des Bürgermeister/s/in, die ihr/ ihn bei der repräsentativen Vertretung des Flecken 
Adelebsen, bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstellung 
der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Verpflich-
tung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten. 

(2) Der Rat beschließt über eine Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. 
Soll eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreter/innen die Bezeichnung stellvertre-
tende Bürgermeister/in mit einem Zusatz aus dem sich die Reihenfolge der Vertretungsbe-
fugnis ergibt. 

§ 7 
Anregungen und Beschwerden 

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Perso-
nen beim Flecken Adelebsen gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu be-
nennen, die sie gegenüber des Flecken Adelebsen vertritt. Bei mehr als fünf Antragstel-
ler/n/innen können bis zu zwei Vertreter/innen benannt werden. 

(2) Die Beratungen können zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 
nicht entsprochen ist. 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten des Flecken Adelebsen zum Ge-
genstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der/ dem 
Bürgermeister/in ohne Beratung den Antragsteller/n/innen mit Begründung zurückzugeben. 
Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben 
(z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Bera-
tung zurückzuweisen. 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegen-
stand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder 
laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten 
Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss über-
tragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließ-
lich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Be-
schwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 
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§ 8 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 
Bekanntmachungen des Flecken Adelebsen werden im „Amtsblatt für den Landkreis Göttin-
gen“ verkündet bzw. bekannt gemacht. 

 Sie treten mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft, sofern die Satzung selbst dafür 
keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. Auf eine aufsichtsbehördliche Genehmigung ist unter 
Angabe der genehmigenden Behörde, des Datums und des Aktenzeichens in der Bekannt-
machung hinzuweisen. 

(2) Pläne, Karten und Zeichnungen, die Bestandteile von Satzungen sind, werden in der Ge-
meindeverwaltung während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt, sofern sie 
nicht zusammen mit der Satzung im Amtsblatt veröffentlicht werden. Die Auslegung wird im 
Amtsblatt des Landkreises unter Angabe von Ort und Dauer bekannt gemacht. Auf die Dienst-
stunden der Gemeindeverwaltung ist hinzuweisen. 

(3) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang in der Verwaltung und je einem Aus-
hangkasten in den Ortschaften vorgenommen. Die Aushangzeit beträgt eine Woche, wenn 
nicht durch Gesetz andere Fristen vorgeschrieben sind. Der Tag des Aushangs und der Ab-
nahme einer Bekanntmachung ist aktenkundig zu machen. Die nach Abs. 1 rechtskräftig be-
kannt gemachten Satzungen und Verordnungen werden nachrichtlich wie sonstige Bekannt-
machungen veröffentlicht. 

(4) Soweit Satzungen, Verordnungen, ortsübliche und sonstige Bekanntmachungen zusätzlich 
in Tageszeitungen, im Internet oder anderweitig veröffentlicht werden, erfolgt dies außerhalb 
des jeweils geltenden Bekanntmachungsverfahrens. 

(5) Rechtsvorschriften, die eine besondere Art und Form der Bekanntmachung bzw. Verkündung 
erfordern, bleiben unberührt. 

(6) Ladung, Tagesordnung, Drucksachen, Anlagen und Niederschriften öffentlicher Sitzungen 
werden öffentlich bereitgestellt, soweit schützenswerte Interessen Einzelner nicht dagegen-
sprechen. 

§ 9 
Einwohnerversammlungen 

Bei Bedarf unterrichtet die/ der Bürgermeister/in die Einwohner/innen durch Einwohnerversamm-
lungen für den gesamten Flecken Adelebsen oder für Teile des Flecken Adelebsen oder für Ort-
schaften des Flecken Adelebsen. Die Rechte der Ortsräte nach § 94 Abs. 1 Satz 3 NKomVG 
bleiben unberührt. Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 8 min-
destens 7 Tage vor der Veranstaltung ortsüblich bekannt zu machen. 

§ 10 
Film- und Tonaufnahmen in öffentlichen Sitzungen des Rates 

(1) In öffentlichen Sitzungen des Rates dürfen Vertreter/innen von Rundfunk, Fernsehen und 
Printmedien unter Vorlage des Presseausweises sowie die Verwaltung Film- und Tonauf-
nahmen von den Mitgliedern der Vertretung mit dem Ziel der Berichterstattung anfertigen. 
Die Anfertigung der Aufnahmen ist der/ dem Vorsitzenden vor dem Beginn der Sitzung an-
zuzeigen. Sie/ er hat die Mitglieder des Rates zu Beginn der Sitzung darüber zu informie-
ren.  

(2) Sofern ein Ratsmitglied der Film- oder Tonaufnahme widerspricht, ist die Aufnahme und/ 
oder Veröffentlichung nicht gestattet. Das Verlangen ist gegenüber der/ dem Vorsitzenden 
geltend zu machen und im Protokoll zu dokumentieren. Die/ Der Vorsitzende hat im Rah-
men seiner Ordnungsgewalt (§ 63 NKomVG) dafür Sorge zu tragen, dass die Aufnahmen 
unterbleiben.  
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(3) Film- und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates, insbeson-
dere von Einwohner/innen sowie von Beschäftigten der Gemeinde, sind nur zulässig, wenn 
diese Personen eingewilligt haben.  

(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls bleibt davon 
unberührt.  

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung des Flecken Adelebsen vom 02.09.2021 außer Kraft. 
 
Adelebsen, den 29.04.2022 

FLECKEN ADELEBSEN 
 
 
 
 
 

gez. Frase 
Bürgermeister 
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